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Anmeldung zur Schiedsrichterausbildung im KHV Neumünster 
Ausbildung am Wochenende des 10. und 11.08.2019 (mit Übernachtung) in der  
Landesturnschule Trappenkamp, Lessingstraße 5, 24610 Trappenkamp (Lehrgangsort). 
 
Kurzinformationen 
Die Ausbildung beginnt am 10.08.2019 um 09:00 Uhr und endet am 11.08.2019 um ca. 16:30 
Uhr. Während der Ausbildung erfolgt eine Übernachtung in den Räumlichkeiten der 
Landesturnschule in Trappenkamp (siehe Seite 3). Die Kosten der Ausbildung belaufen sich auf 
75,00 € pro Person und werden den meldenden Vereinen in Rechnung gestellt. Die Ausbildung 
ist modular aufgebaut. Neben den grundlegenden Handballregeln werden auch praktische 
und kommunikationspsychologische Inhalte vermittelt, um die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf ihre Spielleitungen vorzubereiten. Das Ziel der Ausbildung ist erreicht, wenn 
mindestens 70 % der gestellten Regelfragen im abschließenden Regeltest richtig beantwortet 
wurden. Bei Nichtbestehen ist die Möglichkeit der Wiederholung gegeben.  
 
Teil I: Angaben zur teilnehmenden Person und Datenschutz 
Folgende Angaben sind für die Durchführung erforderlich: 
 
Hiermit melde ich mich bzw. die folgende Person (als gesetzlicher Vertreter) zur 
Schiedsrichterausbildung des KHV Neumünster e. V., Hansaring 130, 24537 Neumünster, an. 
 

 
 

  

Name  Vorname 
   
 
 

  

Geburtsdatum Geburtsort 
 
Geschlecht:                  männlich   weiblich   andere 
 
 
 

  

Straße  Hausnummer 
 
 
 

  

Postleitzahl  Ort 
 
 
 
Verein 
 
 
 

  

Telefonnummer (freiwillige Angabe)  E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe) 
 

Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen! 

Diese Anmeldung besteht aus 4 Seiten. 
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Angaben zur gesetzlichen Vertreterin/zum gesetzlichen Vertreter 
Nur bei Minderjährigen (bis 18 Jahren) erforderlich! 
 

 
 

  

Name  Vorname 
 
 

 
     Bitte ankreuzen! 
 
 Ich habe die auf Seite 1 abgedruckten Kurzinformationen zur Kenntnis genommen. 

 
 Ich bin damit einverstanden, dass die auf Seite 1 und dieser Seite angegebenen Daten 

zum Zwecke der Durchführung der Schiedsrichterausbildung sowie der 
Lizenzverwaltung genutzt und hierfür auch an den zuständigen übergeordneten 
Verband (z. B. HVSH) weitergegeben werden dürfen. 
 

 Die nachfolgend abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem KHV Neumünster e. V. 
erfolgen. Der Widerruf ist zu richten an: KHV Neumünster e. V., Hansaring 130, 24537 
Neumünster, E-Mail: geschaeftsstelle@khv-nms.de 

 
 
  ___________        ___________ 
Ort, Datum    Unterschrift der auf Seite 1 genannten Person 
 
 
  ___________        ___________ 
Ort, Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen 

Vertreters bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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Teil II: Übernachtung im Rahmen der Ausbildung 
 
Von Samstag auf Sonntag übernachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zuge der 
Ausbildung in den Räumlichkeiten der Landesturnschule in Trappenkamp. Die Unterbringung 
erfolgt geschlechtergetrennt in Einzel- und Mehrbettzimmern. Sollte die Übernachtung nicht 
in Anspruch genommen werden, verringern sich die auf Seite 1 angegebenen Kosten für die 
Ausbildung nicht. 
 
Sofern eine Übernachtung nicht gewünscht ist, muss dafür Sorge getragen werden, dass eine 
Abfahrt vom Lehrgangsort am Samstagabend und die pünktliche Rückkehr zu Beginn des 
Ausbildungstages am Sonntag (08:00 Uhr) gewährleistet ist. Eine Verkürzung ist nicht möglich. 
 
 

     Bitte ankreuzen! 
 
 Ich habe die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen. 

 
 
Die Übernachtung wird seitens der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers (Seite 1)  
 
 in Anspruch genommen. 

 
 nicht in Anspruch genommen. 

 

     Bitte Auswahl treffen und eines von beiden ankreuzen! 
 
 
 

 
  ___________        ___________ 
Ort, Datum    Unterschrift der auf Seite 1 genannten Person 
 
 
  ___________        ___________ 
Ort, Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen 

Vertreters bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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Teil III: Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Im Rahmen der Schiedsrichterausbildung fertigen wir u. a. ein gemeinsames Gruppenfoto als 
Erinnerung an die Veranstaltung am Ende der Ausbildung an. 
 
Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person anlässlich der Schiedsrichterausbildung am auf 
Seite 1 bezeichneten Wochenende angefertigt und in den folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen: 
 

 Internetseite des KHV Neumünster 
 Facebook-Seite des KHV Neumünster 
 Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Holsteinischer Courier, Kieler Nachrichten) 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  
 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem KHV Neumünster e. V. 
erfolgen. Der Widerruf ist zu richten an: KHV Neumünster e. V., Hansaring 130, 24537 
Neumünster, E-Mail: geschaeftsstelle@khv-nms.de 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann durch den KHV 
Neumünster e. V. allerdings nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der KHV Neumünster e.V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 
von Fotos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
 

 
  ___________        ___________ 
Ort, Datum    Unterschrift der auf Seite 1 genannten Person 

 
 
  ___________        ___________ 
Ort, Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen 

Vertreters bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO  
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er 
verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht 
kommt dieses Merkblatt nach. 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  
Kreishandballverband Neumünster e.V., Hansaring 130, 24537 Neumünster, gesetzlich vertreten durch 
den Vorstand nach § 26 BGB, Herrn Florian Kramer, Herrn Kolja Bustorf und Frau Carola Ketelhut;  
E-Mail: geschaeftsstelle@khv-nms.de  
 
2. Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden: 
Es werden zu den unter der folgenden Ziffer 3 genannten Zwecken die nachfolgenden 
personenbezogenen Daten verarbeitet: 
- Name und Vorname 
- Anschrift 
- Geburtsdatum und Geburtsort 
- Geschlecht 
- Vereinszugehörigkeit 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Bildnisse 
- Angaben zum gesetzlichen Vertreter (Name und Vorname) 
 
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung der Schiedsrichterausbildung und der 
anschließenden Lizenzüberwachung und -verwaltung verarbeitet (z.B. Organisation der Ausbildung, 
Durchführung des Regeltests, Ausstellung der Teilnahmebescheinigung). 
 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Ausbildung einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten 
des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, 
regionale und überregionale Printmedien übermittelt.  
 
4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei dem Vertragsverhältnis handelt es 
sich in erster Linie um die Ausbildung zum Schiedsrichter, den sich anschließenden Einsatz als 
Schiedsrichter und der Verwaltung der Schiedsrichterlizenzen. 
 
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. 
Artikel 7 DSGVO. 
  
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der 
Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Schiedsrichterausbildung im KHV Neumünster e.V. 

Für die eigenen Unterlagen bestimmt 
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5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Personenbezogene Daten der Personen, die an der Ausbildung teilnehmen, werden zur 
Lizenzüberwachung oder dem Erwerb einer übergeordneten Lizenz oder sonstiger 
Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen übergeordneten Verband (z. B. HVSH) weitergegeben.  
 
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Ausbildung und weitergehend für die Dauer 
der Tätigkeit als Schiedsrichter gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft in einem Verein werden 
die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere sechs Jahre vorgehalten 
und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die 
Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  
 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Vereinszugehörigkeit, 
besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat (z. B. 
Aufstieg in einen höheren Schiedsrichterkader). Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des 
Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen zugrunde. 
 
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Anschrift) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 
 
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu: 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
 
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen der Anmeldung zur 
Schiedsrichterausbildung erhoben. Diese werden dem KHV Neumünster e. V. im Rahmen des 
Anmeldeverfahrens von dem jeweils meldenden Verein, dem die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer 
angehört, mitgeteilt.  
 
 
Ende der Informationspflicht 
Stand: Juni 2018 


